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Zusammenfassung 

Obwohl das AKW Grohnde schon fast 28 Jahre in Betrieb ist, und schon seit 1994 nicht mehr 

genehmigungsfähig wäre, wird es zu den neueren deutschen Anlagen gezählt und soll trotz 

bestehender Auslegungsdefizite noch neun weitere Jahre betrieben werden. Das AKW 

Grohnde weist mit 231 Ereignissen die höchste Anzahl der meldepflichtigen Ereignisse aller 

deutschen AKWs auf. Dies ist ein Indikator für ein niedriges Sicherheitsniveau.  

Das BMU hat bereits in 2010 (aktualisiert im Juni 2012), Anforderungen und Maßnahmen zur 

Behebung von Sicherheitsdefiziten der deutschen Atomkraftwerke in der sogenannten 

Nachrüstliste zusammengestellt. In 25 Punkten werden Maßnahmen für den technischen, 

personellen und organisatorischen Bereich sowie eine Verbesserung des Schutzes vor 

Terrorangriffen gefordert.  

Die nach Fukushima veranlasste Sicherheitsprüfung der deutschen AKWs durch die 

Reaktorsicherheitskommission (RSK) und der europäische Stresstest zeigten, dass das AKW 

Grohnde nicht ausreichend gegen Erdbeben und Hochwasser geschützt ist. Zusätzlich wurde 

deutlich, dass die anlageninternen Notfallschutzmaßnahmen, mit denen in 

auslegungsüberschreitenden Situationen gravierende radioaktive Freisetzungen vermieden 

werden sollen, genau dann nicht durchführbar sind. Gleichzeitig sind laut Bundesamtes für 

Strahlenschutz (BfS) die externen Katastrophenschutzpläne nicht ausreichend auf einen 

schweren Unfall vorbereitet. Daher ist das Risiko, das für die Bevölkerung vom AKW 

Grohnde ausgeht, hoch. Ob unvertretbar hoch, ist von Politik und Bevölkerung zu 

entscheiden. 

Zwar kann auch durch Nachrüstungen ein potenzieller Unfall mit erheblichen radioaktiven 

Freisetzungen nicht „praktisch ausgeschlossen“ werden, dennoch muss alles getan werden, 

um im Rahmen der Möglichkeiten bekannte Schwachstellen auszugleichen oder diesen 

entgegen zu wirken. 

Nur eine umfassende Umsetzung aller vorgesehenen Maßnahmen kann überhaupt zu einer 

nennenswerten Verbesserung des Sicherheitsniveaus des AKW Grohnde führen. Sowohl in 

der BMU-Nachrüstliste als auch im nationalen Aktionsplan, der im Rahmen des EU Stresstest 

erstellt wurde, sind meist nur sehr allgemeine Anforderungen formuliert. Eine Reduzierung 

des vom AKW Grohnde ausgehenden Risikos hängt daher entscheidend davon ab, wie die 

Aufsichtsbehörde diese konkretisiert und wie zügig sie agiert. Sie hat dabei einen erheblichen 

Handlungs- und Ermessungsspielraum. 

Als erster Schritt sollte die Aufsichtsbehörde vom Betreiber verlangen, innerhalb von vier 

Monaten in einer Sachstandsanalyse die geforderten Maßnahmen mit Angaben von 

Umsetzungsfristen und wirtschaftlicher Betrachtung darzustellen. Die Überprüfung dieses 

„Sachstandberichts“ unter Hinzuziehung unabhängiger Berater durch die Behörde sollte im 

gleichen Zeitraum durchgeführt werden. Die Entscheidungen der Behörde hinsichtlich der 

vom Betreiber vorgeschlagenen Maßnahmen sollte, insbesondere angesichts der vorhandenen 

Risiken, der Bevölkerung transparent gemacht werden.  


